
Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 17. April 2020258

 A. Amtliche Texte

Verordnungen

94 Verordnung zur Änderung der Verordnung  
 zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und  
 Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus

Vom 16. April 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28, 
29, 30 Absatz 1 Satz 2 und 73a Absatz 1a Nr. 24 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 bis 3 des Ge-
setzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), verordnet 
die Landesregierung:

Artikel 1
Die Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- 
und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus 
vom 8. April 2020 (Amtsbl. I S. 248) wird wie folgt 
geändert:
1. In § 2 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Ar-

beitsaufnahme“ die Wörter „vor ihrem Beginn“ 
eingefügt.

2. In § 3 wird die Angabe „§ 5“ durch die Angabe 
„§ 4“ ersetzt.

3. In § 4 Nummer 2 wird das Wort „Häuslichkeit“ 
durch das Wort „Wohnung“ ersetzt.

4. In § 7 wird die Angabe „20. April 2020“ durch die 
Angabe „3. Mai 2020“ ersetzt. 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Saarbrücken, den 16. April 2020

Die Regierung des Saarlandes:

Der Ministerpräsident
Hans

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,  
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Der Minister der Justiz

Strobel

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,  
Frauen und Familie

Bachmann

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Der Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Jost


